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Kurz informiert

	▶ Infektionsschutz
ungeimpfte Kliniksekretärin scheitert mit eilantrag: Gesundheits-
amt durfte Betretungs- und tätigkeitsverbot aussprechen

| Das vom Gesundheitsamt Gelsenkirchen gegen eine nicht gegen COVID-19 
geimpfte Krankenhaussekretärin verhängte Verbot, ihre Arbeitsstätte zu 
betreten oder dort tätig zu werden, bleibt gültig. Die Sekretärin scheiterte 
mit ihrem Eilantrag auch in zweiter Instanz vor dem  Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Nordrhein-Westfalen (Beschluss vom 16.09.2022, Az. 13 B 859/22). |

Da die Sekretärin dem Klinikträger keinen Impfnachweis gegen COVID-19 
vorgelegt hatte, hatte dieser das Gesundheitsamt informiert (vgl. CB 08/2022, 
Seite 8 und CB 03/2022, Seite 6). Das Gesundheitsamt hatte der Sekretärin 
daraufhin verboten, das Krankenhaus zu betreten oder dort zu arbeiten. Die 
Rechtmäßigkeit dieses Verbots hat das OVG NRW nun bestätigt.

	◼ So begründete das oVG nrW die rechtmäßigkeit des behördlichen Betretungs- und tätigkeitsverbots

	� Das Bundesverfassungsgericht habe bestätigt, dass Betretungs- und Tätigkeitsverbote wegen fehlenden 
 COVID-19-Impfnachweises verfassungsmäßig seien (Beschluss vom 27.04.2022, Az. 1 BvR 2649/21).

	� Die wissenschaftliche Erkenntnislage habe sich seither nicht derart geändert, dass eine Impfung nicht mehr vor 
einer Übertragung des Virus schütze. Insbesondere sei seit Anfang September 2022 auch ein an die Omikron-
Variante angepasster Impfstoff verfügbar.

	� Das Gesundheitsamt habe sein Ermessen korrekt ausgeübt, das Verbot sei verhältnismäßig: Es komme nicht 
darauf an, dass die Sekretärin nicht unmittelbar am Patienten arbeite. Sie habe nicht dargelegt, dass im Rah-
men ihrer Tätigkeit jeglicher Kontakt zu Patienten oder anderen Beschäftigten des Krankenhauses ausge-
schlossen sei. Für das behördliche Verbot sei unerheblich, ob die Sekretärin auch von zu Hause aus arbeiten 
könne, denn das Verbot beziehe sich nur auf Tätigkeiten, die die Sekretärin im Krankenhaus verrichte.

	� Es liege auch kein Gleichheitsverstoß vor, wenn – wie die Sekretärin erklärte – andere Gesundheitsämter anders 
entschieden. Denn jede Behörde entscheide nur innerhalb ihres eigenen Zuständigkeitsbereichs.
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	▶ Statistik
tK-monitor 2022: ein Drittel der Krankenhauspatienten  befürchtet 
Schädigung durch medizinische Versorgung

| Etwa ein Drittel der Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden 
(32 Prozent), hält es für „sehr wahrscheinlich“ oder „ziemlich wahrschein-
lich“, dass Patienten in Deutschland durch medizinische Versorgung zu 
Schaden kommen. Das geht aus dem TK-Monitor Patienten sicherheit 2022 
hervor (online unter iww.de/s6934). Für die Erhebung im Auftrag der Tech-
niker Krankenkasse befragte das Forsa-Institut 1.000 Personen ab 18 Jah-
ren im Zeitraum vom 26.04. bis zum 06.05.2022. |

Drei Fünftel der Befragten (60 Prozent) halten eine Infektion mit Kranken-
hauskeimen für wahrscheinlich, die Hälfte (50 Prozent) befürchtet eine fal-
sche Diagnose, etwa genauso viele (49 Prozent) eine Infektion mit dem 
Corona virus, ein Drittel (33 Prozent) einen Medikationsfehler und ein Sechs-
tel (17  Prozent) einen Gerätefehler. Gleichzeitig fühlen sich 64  Prozent der 
 Befragten „sehr gut“ oder „gut“ zum Thema Patientensicherheit informiert.
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